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Amtlicher Leit.

Belaimlmachuiig
über den Berkehr mit Knochen, Knochener?eugnissen, ins¬
besondere Knochensetten, und anderen fetthaltigen Stoffen.
Vom 13. Februar 1917.

Ter Bundes rat hat auf Grund des 8 9 des Gesetzes
«brr LH' Ermächtigung des Bundrsrats zu wirtschaftliche!:
ALaßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S.
827) folgende Verordnung erlassen:

Knochen dürfen nrcht verbrannt , vergraben oder auf
andere Weise vernrchtet, noch zu Dünge- oder Fulterz wecken
verwendet werden; sie sind vielmehr getrennt von anderen
Abfällen auszubetvayren. Die Verfütterung an Hunde und
an Geflügel ut der eigenen Wirtschaft bleibt gestattet. So¬
weit die Knochen der Verarbeitung nicht schon auf andere
Weife, insbesmrdere durch Abgabe an Händler oder Samm¬
ler , zugesührt werden, sind sie an dir von der zuständigen
Behörde bezeichneten Stellen zu den von ihr festgesetzten-
Bedingungen abzuliefern.

Für Krrochen. die in Haushaltungen absallen , gelten
vorstehende Bestimmungen nur , wenn die zuständigen Be¬
hörden es anordnen . Die Anordnung hat zu erfolgen,
wenn eine regelmäßige Abholung der Abfälle stattfindet.

Knochen im Mnnr dieser Verordnung sind trerisch«
Knochen jeder Art , Hornschläuche (Hornzapfrn ) sowie die
Fiiße von Rindern und Pferden.

H
Ter Wrtchskanzler ist ermächtigt , den Verkehr mit

Knochen, auch soweit sie aus dem Ausland oder t en besetzten
Gebieten eingesührt weiden , zu regeln.

§ &
Aach näherer Bestimmung des Reichskanzlers sind dem

Kriegsaurfchusfr für pflanzliche und tierische Oele und Fette,
G. m. b. H. in Berlin, anzumelden und auf Verlangen
»bzuliefrrn:

1. Oele und Fett« sowie Oel- und Fettsäur « jeder Art,
dir aus Knochen durch technische Verarbeitung ge¬
wonnen sind;

ä. alle durch Fettabscheider oder aus andere Weise ge-
wvnnenen VpLIwasftrfette mch Klürschlammfette;

3. alle in Wdeckereien, Kadavervcrwertungsanstalten so¬
wie Anstalten zur Verarbeitung von beanstandetem
Fleische anfallenden Oele, Fette , Oel- und Fettsäuren;

4. alle mit Wasser, Dampf oder Lösungsmitteln gewonne¬
nen Oele, Fette , Oel- und Fettsäuren , alle durch Um¬
wandlung aus Rohstoffen jeder Art gewonnenen Oel-
nnb Fettsäuren sowie alle öl- und ftttsaurchaltigen
Rafsinationsrückstände;

3. Wollfett und Tran , ohne Rücksicht auf die Art der
Gewinnung;

8 alle durch Pressung gewonnenen Oele, Fette , Oel- und
Fettsäuren ;;

7. öl-, fett -, öl- oder settsäurehaltige oder tmnhaltige
Klär - und Bleichmassen;

8. alle verdorbenen oder sonst für die menschliche Ernäh¬
rung nicht geeigneten, ganz oder zum Teil aus tieri¬
schen Stoffen hergestellten Konserven, Würste sowie son¬
stigen Fleisch und Fettwaren , die in gewerblichen oder
Handelsbetrieben ansallen.
In gleicher Weise sind die aus Knochen hergestcllten

Futtermittel den: Kriegsausschusse für Ersatzfutter , G. nt.
b. H. in Berlin , anzumelden und auf Verlangen abzuliefern.

Der Reichskanzler kann die Ablieferungspflicht auf an¬
dere fetthaltige Stoffe ausdehncn.

Kommt eine Vereinbarung über den Preis nicht zu¬
stande, so wird er durch die höhere Verwaltungsbehörde end¬
gültig festgesetzt.

14
Der Preis für die nachstehend aufgeführten Oele und

Fette darf für 100 Kilogramm Reingewicht einschließlich
Verpackung frei Waggon Versandstation nicht übersteigen:

bei technischem Knochenfette 350 Mark,
bei Speisetnochenfett 375  Mark,
bei rohem Klauenöl 400 Mark,
bei Abdeckereisett 320 Mark.

Der 3ieichskanzler kann vorstehende Preise abänden:
sowie Aichstpreise für Knochen, die im tz3 bezeichneten oder
narb tz 3 zu bezeichnenden Stoffe und die daraus gewon¬
nenen Oele, Fette , Oel- und Fettsäuren jcstsetzen.

Die im Ws . 1 oder gemäß Abs. 2 festgesetzten Preise
sind .Höchstpreise im Sinne des »Gesetzes, betreffend Höchst¬
preise, vom 4. August 1914 in der Fassung der Bekannt¬
machung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516)
in Verbindung mit den Bekanntmachungen vom 21. Januar
1915 (Reichs-Geŝ dl. S . 25), dom 23. September 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 603) und vom 23. März 1918 (Reichs-
«esrtzbl. 8 . 183).

* M. —
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Welche BehSndeir als zuständige Jöefiifr&en im Sinne

des g / lind welche als höhere Verwaltungsbehörden jin
Sinne dvs- g 3 Abf 4 anzufehen sind, bestimmt di .' LanedS-
zentralbchörde.

Ter Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschrif¬
ten der Verordnung zulaffen

8 6-
Wer den Vorschriften des 8 1,8 3 Abs I ober 2 oder

den aus Grund des § 2, § ö AM. I Satz 1 erlassenen An
i'Vßnutificn zuwiderhandelt , wird mit Gejanznis bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
Marl bestraft. Neben der Straft kann aus Einziehung der
Stoffe erkannt werden , auf die sich die Zuwiderhandlung
bezieht , ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder
nicht.

8 7.
Tie Verordnung tritt am 16. Februar 1917 in Kraft;

sie »tritt an die Stelle der Bekanntmachung über den Ver¬
kehr mit Knochen, Rinderfüßen und Hornschläuchen vom
1-1. April 1916 (Reichs -Gefttzbl, S . 276), der Bekanntmach¬
ung übcr Ausdehnung der Vorschriften dieser Verordnung
vorn 25. Mai 1916 (Reichs -Gesctzbl. S . 409), der Bekannt¬
machung zur Ergänzung der Bekanntmachung über den Ver¬
kehr mit Knochen usw. vom 5. Oktober 1916 (Reichs -Gesctzbl.
S . 1128), der Bekanntmachungen zur Ergänzung der Be¬
kanntmachung über Ausdehnung der Vorschristen der Ver¬
ordnung über den Verkehr mit Knochen usw. vom 5. Oktober
1916 (Rcichs -Gesetzbl. S . 1129 ) und vom 17. November 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 1283). Der Reichskanzler bestimint den
Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

*noch cn t  t̂ eUguiffcn
fcttfjalttgen S

— ln <3Xi<f»n2>* rrStoffen vom 18.
! fci,r nrfi »Titocffeir,

»illichenfetten , un ' i (tnoertn eu ,l |l :ll  umu l 0 .
Februar 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 137) nur mit Zustimmung
des Kriegsausschusses (Knochenstelle) gestattet . Der Kriegs¬
ausschuß (Knochcnstelle) hat sich auf Anfrage wegen der
Verfügung über die Knochen unverzüglich nach Empfang zu
erklären. Aus sein Verlangen sind die Knochen dem von
ihm bezeichncten Betriebe zur Verarbeitung zuzuleiten.
Kommt eine Vereinbarung über den Preis nicht zustande,
so setzt der' Kriegsausschuß (Kirochenstelle) diesen endgültig
ftst.

Der Kriegsausschuß (Knochenstelle) hat nach näherer
Weisung des Reichskanzlers zu veranlassen , daß von dem
Gesamtgefälle an Knochen ein angemessener Teil oerr Bein-
warensabrlken und ähnlichen Betrieben zugesührt wird.
Nach erfolgter Entfettung sind sämtliche Mengen Knochen,
Knochkirschrot und Knochenrückstänve, soweit sie nicht nach
vorstehender Bestimmung den Beinwarenfabriken zuzrrweffen
sind, dein Kriegsausschusse für Ersatzfutter nach dessen Vor¬
schriften anzumelden und zur Verfügung zu stellen . Die bei
der Entfettung von frischen Knochen anfallende Leimbrühe
ist sofort haltbar einzudicken und dem Kriegsausschusse für
pflanzliche und tierische Oelc und Fette (Knochenstelle) zur
Verfügung zu stellen . Den Preis für entfettete Knocken,
.Knochenschrot. Knochenrückstände und Leimbruhe setzen der
Kriegsausschuß iür pflarrzlrche urrd tierische Ocle und Fette
und der Kriegsausschuß für Erjatzsutter gemeinsam fest.
Ter Kriegsausschuß für Ersatzfutter hat nach näherer Wer
jung des Reichskanzlers zu veranlassen , daß eine ange¬
messene Menge entfetteter Knochen und Knochenrückstänbe
zur Herstellung von Gelatine und Leim verwandt werden.

s 3.

Berlin , den 1-5. Februar 1917.

Ler Stellvertreter der Reichskanzler»
»r . - Afferich.

Bekanntmachung,
betreffend Ausführungsbestimmungeii zur Verordnung übcr
len Verkehr mit Knochen, Knochenerzeugnissen, insbeson¬
dere Knochensetten, und anderen fetthaltigen Stoffen dom
15. Februar 1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 137). Dorn 16. Fc-

Wcr gewerbsmäßig Rinder , Pferde , Schaft , Ziegen oder
Schweine schlachtet, ist verpflichtet , aus Verlangen des
Kriegsausschusses für pflanzliche und tierische Oele und
Fette (Knochenstelle) die anfallenden ftischen Knochen den
von diesem bczeichneten Stellen unmittelbar zuzuleiten.
Das Verlangen des Kncgsausschusses ist aus dessen Ersuchen
durch die Gemerndc öffentlich bekanntzumachen . Knochen,
die mit der Fleischratton im regelmäßigen Kleinvrrkauf
an die Bevölkerung abgegeben werden, fallen nicht unter
diese Bestimmung.

Die Preisbestimmung erfolgt nach 8 2 Abs. 1 Satz 4.
I 4.

binar 1917.

Auf Grund der 88 2, 3, 5 der Bekanntmachung über den
Verkehr mit Knochen, Knochenerzengnissen, insbesondere
Kuochenfettcn , und anderen fetthaltigen Stoffen vom 15.
Februar 1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 137) wird folgendes be¬
stimmt.

» 1.
Wer wöchentlich alle Zufuhren einer Woche zrrsam-

mcntzerechnet 500 oder mehr Kilogramm Knochen (8 1
Ars . 3 der Bekannlnrachung über den Verkehr mit Knochen
vom 15. Februar 1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 137]) in Gewahr¬
sam nimmt , ist verpflichtet , djese am Sonnabend jeder Woche
Mtrennt nach Eigentümern und Arten in handelsüblicher
Bezeichnung unter Angabe der Menge , des Eigentümers und
Laaerungsvrts dem Kriegsausschusse für pflanzliche und
trerrsche Ocle und Fette , G . m. b. H. (Knochenstelle) in
Berlin anznzeigen , sofern nicht im Einzelfalle hinsichtlich
der meldepflichtigen Menge eine anderweite Vereinbarung
mrt der Knochenstelle getroffen ist.

Fleisch- and Wursttonserveirjabriken , Schmkensalzerelkn,
Wurst fabriken, Kopsausschlächtereien haben die in ihrem
Betrieb anfallenden frischen Knochen täglich dem Kriegs-
ansschusse (Knochenstelle) entsprechend den Bestimmungen
der 'Abs > anzuzeigen , softrn nicht im Einzelfall eine be-
solchere Vereinbarung mit dem Kriegsausschusse (Knochen¬
stelle) über prtlauftnde Zuteilung des Gefälles an be¬
stimmte Betriebe getroffen ist.

i 3.
Tie wettere Verfügung über dir nach 8 1 « ngonetdeten

Kuock-en sowie jed- Verarbeitung von Knochen ist unbe¬
schadet des 8 1 Adß 1 Satz 2 >er Verordnung ober den Ber-

Knochen verarbeitende Betrieb «, in denen aus Knochen
Ocle, Fette , Oel- oder Fettsäuren gewonnen werden, haben
diese waggonweise jedesmal dann dem Kriegsausschusse für
Pflanzliche und tierische Ocle und Fette unter Einsendung
größerer versiegelter Proben und UntersucknngSbescheintt
gungen cmznbieten, wenn diese Menge in der Fabrikation
angesallrn ist. In der Fabrikatton anfallendes Knochen-
spetftfttt , Klanen - und Knochenöl muß bereits bei Mengen
von 100 Kilogramm netto angeboten werden.

Der Kriegsausschuß hat sich unverzüglich nach Emp¬
fang des Angebots (Abs. 1) zu erklären, ob er die Ware über¬
nehmen will . Geht binnen 10 Tagen nach Absendung des
Angebots eine Erklärung nicht ein oder erklärt der Kriegs¬
nus schuß, daß er die Ware nicht übernehmen wsil , so erlischt
die Lieftrungspflicht . Erklärt der Kriegsausschuß , die aw-
gebotene Ware übernehmen zu wollen , so ist sie ans sein
Verlangen an die vorr ihm aufgegebene ildresse zu verladen.

* L.
Betriebe , bei denen Stoffe der im 8 3 Abs. 1 Nr . 3

bis 8 -oder gemäß Abs. 3 der Verordnung über den Verkehr
mtt Knochen, Knochenerzengnissen, insbesondere Knochen-
ftttcn , und anderen fetthaltigen Stoffen vom 15. Februar
1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 137) bezeichncten Art vorhanden
sind, gewomren werden ober absalten , sino verpflichtet , die
Stoffe denk Kriegsausschusse für pflcurzliche und trerrsck.e
Oelc und Fette jedesmal dann anzubieten , wenn die vor¬
handene Menge mindestens 100 Kilogramm beträgt , sofern
nicht im Einzelfall eine besondere Verernbarung mit hem
Kriegsausschuß über fortlaufende Lieferung der Stoffe ge-
rrofftn ist.

Di « Vorschriften des 4 Ms . 2 finden entsprechend»
Änkomdung.

e
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ffurternttttef gewonnen werden , haben am Sonnabrnd jeder
Woche die vorhandenen Futtermittel getrennt nach Ergen-
tümern und Arten unter Angabe der ' Menge, des Herstcl-
lunzsortö , des Gehalts an Rohprotein ujw., verdaulichem
Protein . Phosphorsäure dem Kriegsauöschusse für Erlatz-
futtrr , G. m. b. H. in Berlin anzubieten . Dem ersten An¬
gebot einer jeden Art sind größere versiegelte Proben und
Uittersuchungsbescheinigungen beizufügen.

Der Kriegsausschuß für Ersatzfutter hat sich unverzüg¬
lich nach Einpfang des Angebots (Abs. 1) zu erklären , ob
er die Futterinittel übernehmen will . Geht binnen 14 Tagen
nach Absendung des Angebots eine Erklärung nicht -in oder-
erklärt der Kriegöausschuß, daß er die Futtermittel nicht
übernehmen will , so erlischt die Licferungspflicht . Erklärt
der Kriegsausschuß, die Futtermittel übernehmen zu wollen,
so sind sie aus sein Berlangen an die von ihm ausgegcbene
Adresse zu verladen.

§ 7-
Die Bestimnmngen treten am 16. Februar 1V17 :n

Kraft . Sie treten an die Stelle der Bekanntmachungen , be¬
treffend Ausfühnmgsbestrmmungen zur Verordnung über
den Verkehr mit Knochen, Rinbcrfüßen , Hornchläuchen vom
2.. 25. Acht und 5. Oktober 1916 (Zentralblatt für das
Deutsche Reich S . 103, 114, und 311).

Berlin , den 16. Februar 1917. ' *
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr. Helfferich.

'S» . v »« -r.
BekknntmaMn ««.

Unter dem 16. Dezember 1916 ist eine Verordnung des
Bundesrats über die Anmeldung von AuLlandsforderungen
ergangen (R.-G.-Bl . S . 1400). Hierzu hat der Herr Reichs¬
kanzler am 23. Februar d. Js . Aussührungsvorschriften er-
laneu (R.-G.-Bl . S . 183). Aus den Bekanntmachungen
ist ersichtlich, welche Forderungen anzumelden sind, wer
anmeldepflichtig ist und in welä>er Form die Anmeldung
stattzufinden hat.

Nach 8 2 der Bundesratsverorömmg ist die Bestimmung!
der' Stellen , bei denen die Anmeldungen zu ersolgeir haben,
den Landeszentralbehörden überlassen. Da die Anmelde¬
pflichtigen überwiegend den rn der Handelskammerorgam-
sation zusammengefaßteu Berufsständen angehören werden,
bestimme ich für alte Anmeldepflichtigen, gleichgültig, wel¬
chem Berufe sie angehören , die Handelsvertretungen als
die zuständigen Anmeldestellen. Die Zuständigkcir der ein¬
zelnen .Handelsvertretung richtet sich nach dem Orte der
Handelsniederlassung , bel dem Fehlen einer Handelsnicder-
laffung nach dem Wohnorte des Anmeldepflichtigen. Für
diejenigen Anmeldepflichtigen, deren Handelsniederlassung
oder Wohnort in einem einer Handelsvertretung nicht zu-
geteilten Gebiete liegt , bestimmt der zuständige Regierungs¬
präsident , für Sigmaringen der Oberpläsidcnt in Covlenz,
die Haiidelsvertretung , bet der die Anmeldung zu geschehen
hat.

Der Minister für Handel und Gemerbe.
Im Aufträge:

gez. Lusenskh.
Berltrr W. 9, den 28. Februar 1917.

Leipziger Straße 2.

Ausfkhrungsanwrisung
zur Verordnung de» Buusrsrats über den Verkehr mtt
Knochen, Knochenerzeugniffen, insbesondere Knochenfeiten,
und aitSerrn fetthaltigen Stoffen vom 15. Februar 1917
(R.-G.-Bl . S . 137).

Aut Grund des 8 5 der vorbezeickneten Verordnung
wird folgendes bestimmt:

Zuständige Behörde im Sinne des 8 1 der Verordnung
ist der Land rat (Oberamtmann ), in Stadtkreisen der Ge-
meindevorstand.

.Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des 8 3 Abs. 4
der Verordnung kst der Regierungspräsident , für Berlin
der Oberpräsident.

Oertlich zuständig rst die Verwalmngsbehörde , in deren
Bezirk der zur 'Abgabe der Ware Verpflichtete seine gewerb¬
liche Niederlassung oder in Ermangelung einer jolchen fernen
Wohnsitz hat.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Im Aufträge:

Lusenskh.
Der Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forste«.
In Vertretung:

Frhr . von Falkenhausen.
Der Minilter »ei Inner «.

In Vertretung:
vr. Michaelis.

An die Herren Reaiernngspräsidenterr , de» Herrn Po¬
lizeipräsidenten tu Berlin und den Herrn Oüerpriisideutcn

Potsdam.

L. 6 : 7. Limburg,  der : 14. März 1917.
«ekanntmachnnU,

Zur Gehöft des Missionshauses der Pallvtiner in Lim¬
burg ist die Mintl- und Klauenseuche ausgebrochen. DaS
gekannte Gehöft bildet einen Sperrbezirk.

Mer Land rar.

Au die amtlicher: Handelsvertretungen.

>̂665. Diez,  den 10. Dtütz 1917.
«ekanntmachnnst.

Ich warne hiermit wiederholt vor der viel verbreiteten
und oft gerügten Unsitte , Petroleum ins Feuer zu gießen,
da dies, loie bekannt, schon sehr oft Menschenleben gefordert
hat . Die Herren Bürgermeister und die Herren Lehrer er¬
such« ich, in den Gemeinden und Schulen dafür Sorge zu
tragen , daß diese Warnung möglichst weite Verbreitung
und Beachtung sindet.

Mer L»« tzr«4.
3 . « .

Kimmermmm.

Abt. la . Pf . Nr . 3467.
Coblenz, den 12. März 1917.

Bkkanntmachunq.
Das Kriegsministerium hat nochnrals in einer Ver-

fügung vom 19. 2. 17 ausdrücklich darauf hingewiesen, daß
eirm unmittelbare Abgabe von Pferden an einzelne Per¬
sonen nicht erfolgen darf . Alle eingehenden Gesuche uin
Urberlassung von Pferde » müssen daher den Landwirt-
schastskammern zur Entscheidung abgegeben werden. Zur
Vermeidung hiernach unnützer Gesuche und unnötigen Zeit¬
verlustes bei Erledigung der Anträge wird daher ersucht,
alle diesbezüglichen Gesuche unmittelbar der Landwirt -,
schaftökammer vorzulegen und auch in den Kreisblärterw pp.
bekannt zu machen, daß eine Abgabe dienstunbrauchbarrr
Dienst- oder Beutepferde nur auf die „Berechtig,,ngskarie"
der Landwirtschastskammcrn erfolgen kann.

Stellv . General »Kom »na « do.
Von Seiten des stellvertretenden Generalkommandos.

Ter Chef des Stabes:
von Hepke,

Generalleutnant.
» » »

l- 2115. Diez,  de »: 17. März 1917.
Vorfteherwes teile ich den Herren Bürgermeistern des

Kreisc-S zur Kenntnisnahme und weiteren Bekanntgabe mit.
.Bo« König!. k««»ral

«uderstsdt,



ttru t>ie getreu » Üigermel0er »r * « reife «.
‘Sei bet &eranjiefiimg twn  Hilfsdienst ),stich tigert zum

bateziänbifcben  Hilfsdienst sind Anträge ctuf‘Stfcetung vnn
der BersichrnrngSpflicht dann nicht ausgeschlossen, wenn cs
sich um ältere und bisher nicht gegen Entgelt beschäftigte
Personen handelt ; diese Anträge müßten mit der Behaup¬
tung begründet werden, daß die in die Arbeit Eingetretencn
nur zu einem geringen Teile arbeitsfähig seien. Den An¬
trägen kann nur unter Zustimmung der Armenverbändr ent¬
sprochen iverden. Um Mßbräuchen vorzubeugen, wollen die
Armeirverbände von dieser ihrer Befugnis im öffentlichen
Interesse in besonders vorsichtiger Weise Gebrauch und die
Zustimmung zur Befreiung von einer genauen Prüfung des
Einzelfalles abhängig machen, sie aber überall da versagen,
wo der Verdacht eines Mißbrauchs besteht.

Der

Bekanlitmachunr;.
Bel dem Kreisausschuß flir die Kriegsbeschädigten-Für«

sorge findet jeden Montag, mit dem 26. v. Mts . beginnend.
Sprechstunde unter Anwesenheit des hiesigen Berufsberaters
statt, in der mündlich Wünsche der Kriegsbeschädigten und der
Hinrerblicbenen der im Kriege Gefallenen entgegengenommen
werden.

Die Sprechstunde wird im Königlichen Landratsamie, 1
Treppe, Zimmer 7, vormittags zwischen 10 und 14 Uhr ub-
gehalteu.

2 i e , den 14. März 1917.
Der KreiSauSschus;

für die Kriegsbeschädigteir-Mrsorae
im Unterlahnkreise.

DudrrRad t.
M

MchtmuLLicher Stell.
Heitel* «uv 'Nolk4« lr1fck«fMche4

Schüler im vaterländischen Hilfsdienst.
Ter Unterrichtsminister hat bestimmt, daß die Schüler höherer
Lehranstalten, die durch Vermittelung ihrer Direktoren in
den vaterländischen Hilfsdienst eintreten, zunächst ohne Zeug¬
nis beurlaubt werden. Sie erhalten die Verätzung in die
nächsthöhere Klaffe zu derselben Zeit ttrie. bei weiterem Besuch
der Anstalt, ioenn bei ihrem Austritt mit Wahrscheinlichkeit
zu erwarten ivar, daß sie die Versetzung erreichen würden. Es
U)iis aber dabei vorausgesetzt, daß sie Nachweis.ich bis zu
diesem Zeitpunkt im vaterländischen Hilfsdienst verblieben sind.
Scheiden sie vorher aus diesem aus und kehren zur Schuir
zurück, so ist bei ihrer Versetzung auf die besonderen Umstände
gebührend Rücksicht zu nehmen .Wenn ' solche  Schüler nach
Obersekunda versetzt werden, so ist das Zeugnis über die wisse,?
schasttiche Befähigung zum Einjährig-Freiwilligendienst zugleich
mit dem Versetzungszeugnis auszustatten, auch wenn sie der Un¬
tersekunda weniger als ein Jahr angehört haben. Schüler,
die die regelrechte Versetzung nach Oberpriina erreicht haben,
sind tu." Eintritt in den Hilfsdienst zur NotreEeprüfung zu-
znlasien. Sic erhalten das Reifezeugnis erst zu t/?t Zeit, zu
der 'sie 6e, weiterem Schulbesuch die Prüfung 'abgelegt hoben
würden.

Kein  K oh l e n m a n g e l. Nur vorübergehendeTrans-
püitschwiengkeiten, nicht wirklicher Äohlenmangel ist die Ur¬
sache der zu Tage getretenen Knappheit an Kohlen. DaS wird
dadurch klar, daß nach der letzten Monatsanfnahme allein
im Ruhrrevier auf den Shndikatszechrn rund 8 Millionen
Tonnen Brennstoffe lagerten.

Von zuständiger Seite wird übrigens erFtfrt, daß eine
Rationierung der Kohle, wie sie in Oesterreich durchgrführt wur¬
de, sich bei uns infolge der zahlreichen indüstriellen Betriebe
nicht durchführen lasien wird. Aber an Hand von Statistiken
wird man feststellen können, welche Kohle bje einzelnen Ve¬
rriebe brauchen und danach werden sie dann beliefert werden.
Die erste Sorge in den Sommermonaten wird sein, große Lager¬
plätze in den Städten anzulegen und auszufüllen, denen
»ie Städte denn in Zriden de,- Met schöpfen könnr».

Bera««tmachu»s.
Mittwoch , den 31 . d. MtS.  wird in den hiesigen

Kolvnialw-arengeschäften (mit Ausnahme von W. Bauscher)
auf den Nummerabschnitt 14 der Lebensmittelkarte 66
Gram in Gries , 45 Gramm Graupen und 45 Gramm Teig-
waren auögegrben.

Frriendie - , den Ist. März 1917.
Der Gürg ernieistrr.

Betr. Umtausch der Fett- und
Fleischkarten.

Ter Umtausch der Fettkarteu findet am BN t t t» » ch,
den 21 . d. Mts.  in nachstehender Reihenfolge statt:

von dorm Vs9 bis 10 Uhr die Nr . 1—-400.
von vorm. 10 bis 12 Uhr die Nr . 401- 800.
van nachm. 2 bis 4 Uhr die Nr . 801—1200,
Von nachm. 4 bis 6 Uhr die Nr . 1200 bis Mstw.

Zu gleicher Zeit iverden an die Inhaber d« v«rge»
nannren Nummern die Fleischkatten umgetaufcht.

Freiendiez,  den 19. März 1917.
Der Bürgerme ister.

Holzverkauf . O &erföijtaei eiltaj » f.
ES werden öffentlich meistbietend versteigert:
1. Dienstag , den 27. März 1917,  12 Uhr mit-

tags im Bahnhorel Bremser in  Holzhausen a. v. tz. aus
den Forst orten des Schutzbezirks Erlenhof 37, 42 Hinterforst,
48 Obrchelde, 54 Mittelhride, 58 Unterheide, 63 HeioeSvru,
72, 73 Gesteintehcck. Eichen: 80 Rm. Scheit und Knlippel,
2 Rm Reiferknüppel; Buchen: 1500 Rn,. Scheit und Knüppel,
180 Rm. Retserknüpvel. And. Laubh. M Rm. Scheit Und
Knüppel. Nadelh.: 90 Rm. SäM und Knüppel.

L. Mittwoch , den 38. März 1917,  vorm . 11 Uhr,
im Gasthaus Keßler in Hohenstein aus Distrikt 1 Dummtzrck.
Elchen: 11 Rm. Knüppel; Buchen: 404 Rm. Scheit „n*
Knüppel.

Tic Herren Bürgermeister der beteiligten Gemein den Wer¬
den um gefl. Bekanntmachunggebeten.

Oberförsterei Schanmburg
Verkauft Samstag,  den 24. März , von vormittags 10
Uhr ad , in den Distrikten „Hwernwald" und „Unrerrr Nilb
Ij&fjn" 127 Rm. Buchen-Scheit und -Knüppel, 1535 Buches-
Wellen, 25 Rm . Eschen-Scheil und -Knüppel, 470 Eschen-
Wellen, 2 Fickjtenstämmchen, 57 Fichtenstangen 1—3 Kl.
und 240 Fichtcnstangen 4—7 Kl. Die Bersteigenmg be¬
ginnt im „.Herrnwald ".

WlMstkigkkUllg.
Ureit«g, den 23. Mürz 1818,

nachmittags 1 Uhr
werben im hiesigen Gemeindewiild, Distrikt GtrsbrAH ««i
am Steinbruch tgibernia

90 Rm . BuchM' Knüppelholj,
8000 Buchenwellen,

30 Gichenftangen4. Kl.,
190 Xadelholzftaugen5. und t.  Kl.

öffentlich versteigert.
Katze « el « v »ste» , den 1* . M«rz l »H.

Der Nür - e« »eist«r.
2202 | Stauch.

! kür »ie SchrtsKR« «, Rick»»,» Ott«. Sfetf$* *■

klrrkar,e«.a»o«,Papier,lPieisiU.!
zeholt.
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